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Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  kindergesi- 
cherte  Blisterpackung  für  Arzneimittel  in  ver- 
schiedenen  Darreichungsformen,  wie  Tabletten, 
Kapseln,  Dragees,  Suppositorien  usw.,  die  aus 
einer  mit  Näpfen  versehenen,  tiefgezogenen 
Kunststoffolie  und  einer  mit  ihr  versiegelten, 
nichtdurchdrückbaren  Deckfolie  besteht  und  in 
deren  Siegelrand  eckenbildende  Einschnitte 
eingestanzt  sind. 

Blisterpackungen  für  Arzneimittel,  die  den 
Zugriff  zum  Medikament  durch  Kinder  verhin- 
dern  sollen,  sind  an  sich  bekannt,  weisen  jedoch 
den  Nachteil  auf,  daß  sie  bisher  nocht  nicht 
wirtschaftlich  hergestellt  werden  können.  Für 
die  bisher  vorgeschlagenen  Blisterpackungen 
müssen  neue  Abpackmaschinen  angeschafft 
werden,  da  sie  mit  den  üblichen  Maschinen  nicht 
hergestellt  werden  können. 

So  ist  aus  der  deutschen  Offenlegungsschrift 
2 552 812  eine  kindersichere  Packung  für  Medi- 
kamente  bekannt,  die  anstelle  der  äußeren  vier 
runden  Ecken  der  Durchdrückpackung  jeweils 
sägezahnartig  ausgebildete  Ecken  aufweist.  Mit 
den  sägezahnartigen  Ecken  soll  die  Deckfolie 
angeritzt  und  anschließend  durch  Druckeinwir- 
kung  auf  den  Napf  das  Medikament  entnommen 
werden.  Zur  Herstellung  der  sägezahnartig 
ausgebildeten  Ecken  sind  entsprechende  Stanz- 
werkzeuge  erforderlich,  die  auf  den  üblichen 
Hochleistungs-Tiefziehanlagen  einem  erhebli- 
chen  Verschleiß  ausgesetzt  sind.  Dadurch 
besteht  die  Gefahr,  daß  nur  stumpfe  Sägezähne 
gebildet  werden,  die  insbesondere  für  altere 
Patienten  das  Öffnen  derartiger  Blisterpackun- 
gen  erschweren.  Außerdem  können  die  Säge- 
zähne  zu  erheblichen  Störungen  auf  schnellau- 
fenden  Abpackautomaten  führen,  weil  der 
Weitertransport,  das  Abstapeln  und  das  an- 
schließende  Kartonieren  der  Durchdrückpackun- 
gen  wesentlich  beeinträchtigt  wird.  Schließlich 
können  die  scharfkantigen  Sägezähne  auch 
beim  Patienten  zu  Verletzungen  führen. 

Aus  der  deutschen  Offenlegungsschrift 
2  321  604  ist  eine  kindersichere  Verpackung  für 
Medikamente  bekannt,  bei  der  der  aus  elasti- 
schem  Material  bestehende  Unterteil  einer 
Durchdrückpackung  mit  einer  Abdeckfolie  ver- 
schlossen  ist,  die  wiederum  mit  einer  zusätzli- 
chen  Sicherheitsfolie  überdeckt  ist.  Zum  Öffnen 
dieser  Verpackung  soll  entweder  ein  besonderes 
Schneidewerkzeug  oder  die  Kante  einer  Durch- 
drückpackung  oder  ein  abgetrennter  Teil  einer 
Deckfolie  verwendet  werden.  Nachteilig  kann  es 
dabei  jedoch  sein,  daß  eine  scharfkantige 
Ausgestaltung  der  Durchdrückpackung  die  Ge- 
fahr  von  Verletzungen  mit  sich  bringt.  Die 
Verwendung  eines  abgetrennten  Teils  der 
Deckfolie  als  Werkzeug  zum  Durchstoßen  der 
Deckfolie  scheitert  im  allgemeinen  daran,  daß 
der  abgetrennte  Teil  der  Deckfolie  viel  zu  weich 
ist,  um  den  gewünschten  Zweck  erfüllen  zu 
können. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  war  es 
deshalb,  diese  bekannten  Nachteile  zu  überwin- 
den. 

Es  wurde  deshalb  eine  kindergesicherte 
Blisterpackung  für  Arzneimittel  gefunden,  die 
aus  einer  mit  Näpfen  versehenen,  tiefgezogenen 
Kunststoffolie  und  einer  mit  ihr  versiegelten, 
nicht  durchdrückbaren  Deckfolie  besteht  und  in 
deren  Siegelrand  eckenbildende  Einschnitte 
eingestanzt  sind.  Diese  Einschnitte  bilden  nach 
dem  Herausklappen  Schneidespitzen,  die  so 
angeordnet  sind,  daß  sie  die  Deckfolie  von 
einem  oder  mehreren  Näpfen  durchstoßen 
können.  Vorzugsweise  werden  die  in  den 
Siegelrand  eingestanzten  Einschnitte  aus  recht- 
winkligen  Schnitten  gebildet,  jedoch  können  sie 
auch  anders  gestaltete  Formen  von  Schneideli- 
nien  haben.  Die  herausgeklappten  Schneidespit- 
zen  sind  vorzugsweise  scharfkantig  ausgebildet. 

Im  allgemeinen  wird  man  bei  einer  rechtwink- 
ligen  Blisterpackung  vier  rechtwinklige  oder 
anders  gestaltete,  herausklappbare,  scharfkanti- 
ge  Schneidespitzen  anbringen.  Es  ist  jedoch 
auch  möglich,  insbesondere  bei  anders  gestalte- 
ten  geometrischen  Grundflächen  solcher  Blister- 
packungen,  weniger  oder  mehr  als  eckenbilden- 
de  Einschnitte  in  den  Siegelrand  einzustanzen. 

Die  in  Fig.  1  gezeigte  kindergesicherte  Blister- 
packung  (1)  kann  auf  herkömmlichen  Tiefziehan- 
lagen  hergestellt  werden,  deren  technischer 
Produktionsablauf  bekanntlich  so  erfolgt,  daß 
über  der  Werkzeugform  die  erwärmte  Kunst- 
stoffolie  (2)  zu  Näpfen  (4)  durch  Vakuum  oder 
Druckluft  tiefgezogen  wird.  Diese  Näpfe  werden 
anschließend  mit  dem  Arzneimittel,  z.  B.  Tablet- 
ten,  Kapseln,  Dragees,  Suppositorien  usw.  (5) 
gefüllt  und  mit  einer  nicht-durchdrückbaren 
Deckfolie  (3)  mittels  beheizter  Walzen  oder 
Platten  unter  Druck  gegen  die  tiefgezogene 
Kunststoffolie  (2)  verschweißt.  Danach  erfolgt  in 
einem  Arbeitstakt  die  Einstanzung  der  Einschnit- 
te  (6)  in  den  Siegelrand  sowie  das  Ausstanzen 
der  mit  den  Einschnitten  versehenen  Blisterpak- 
kungen. 

Zur  Entnahme  des  Medikaments  klappt  der 
Patient  eine  der  durch  die  Einschnitte  gebildeten 
Schneidespitzen  (7)  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung  zum  Napf  heraus  (vgl.  Fig.  2 und  3)  und 
stößt  die  dann  rechtwinklig  abstehende  Schnei- 
despitze  (7)  in  die  Deckfolie  eines  bequem 
erreichbaren  Napfes  (Fig.  3).  Anschließend  läßt 
sich  das  Arzneimittel  durch  einfaches  Drücken 
auf  den  Napf  herausnehmen. 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  erfindungsgemä- 
ße  Blisterpackung,  wenn  rechtwinklige  Ein- 
schnitte  vorgesehen  sind,  die  im  nicht-ausge- 
klappten  Zustand  auf  herkömmlichen  Hochlei- 
stungsanlagen  störungsfrei  verarbeitet  werden 
können  und  in  ihrer  Anwendung  einen  besonders 
sicheren  Schutz  gegen  die  Entnahme  von 
Medikamenten  durch  Kinder  bilden.  Selbstver- 
ständlich  kann  die  erfindungsgemäße  Packung 



auch  für  andere  feste  oder  flüssige  Füllgüter 
verwendet  werden,  wenn  die  Forderung  nach 
einer  kindergesicherten  Packung  besteht. 

1.  Kindergesicherte  Blisterpackung  für  Arznei- 
mittel  bestehend  aus  einer  mit  Näpfen  (4) 
versehenen,  tiefgezogenen  Kunststoffolie  (2) 
und  einer  mit  ihr  versiegelten,  nicht-durchdrück- 
baren  Deckfolie  (3),  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  Siegelrand  eckenbildende  Einschnit- 
te  (6)  eingestanzt  sind,  die  nach  dem  Heraus- 
klappen  Schneidespitzen  (7)  bilden  und  so 
angeordnet  sind,  daß  sie  die  Deckfolie  (3)  von 
einem  oder  mehreren  Näpfen  (4)  durchstoßen 
können. 

2.  Kindergesicherte  Blisterpackung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in 
den  Siegelrand  eingestanzten  Einschnitte  (6)  aus 
rechtwinkligen  Schnitten  gebildet  werden. 

3.  Kindergesicherte  Blisterpackung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
herausgeklappten  Schneidespitzen  (7)  scharf- 
kantig  sind. 

1.  Child  safe  blister  package  for  a  medicament 
consisting  of  a  deep  drawn  plastics  film  (2) 
provided  with  a  plurality  of  recesses  (4)  and  a 
covering  film  (3)  which  cannot  be  pushed 
through  and  is  sealed  with  the  plastics  film, 
characterized  by  incisions  (6)  cut  in  the  sealing 
edge  and  forming  corners  which  after  being  bent 

in  an  upward  direction  form  cutting  corners  (7) 
and  are  arranged  in  such  a  manner  that  they  can 
cut  the  covering  film  (3)  of  one  or  several 
recesses  (4). 

2.  Child  safe  blister  package  as  claimed  in 
claim  1  characterized  by  incisions  (6)  cut  in  the 
sealing  edge  which  are  made  by  rectangular 
shaped  incisions. 

3.  Child  safe  blister  package  as  claimed  in 
claim  1  characterized  by  cutting  corners  (7) 
which  after  being  bent  in  an  upward  direction 
have sharp  points. 

1.  Emballage  de  sécurité  formé  par  soufflage, 
pour  médicaments,  et  résistant  à  l'ouverture  par 
des  enfants,  constitué  par  une  feuille  de  matière 
plastique  (2)  profondément  emboutie  pour 
former  des  alvéoles  (4)  et  par  une  feuille  de 
recouvrement  (3)  non  emboutissable  scellée  à  la 
première,  caractérisé  en  ce  que,  dans  le  bord 
scellé,  sont  prévues  des  incisions  (6)  formant  des 
angles  qui  forment  après  rabattement  vers 
l'extérieur  des  pointes  coupantes  (7)  disposées 
de  manière  qu'elles  puisent  transpercer  la  feuille 
de  recouvrement  (3)  d'un  ou  plusieurs  alvéoles 
(4). 

2.  Emballage  de  sécurité  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  incisions  (6) 
prévues  dans  le  bord  scellé  ont  une  forme  en 
angle  droit. 

3.  Emballage  de  sécurité  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  pointes 
coupantes  (7)  rabattues  vers  l'extérieur  sont  à 
bord  vif. 
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